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Oberste Bundesbehörden 
 
Bundesministerium der Finanzen 
- Abteilung Z - 
 
nachrichtlich: 
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 +� $ +� �  Annahme und Einsatz von Kartenzahlungen in der Bundesverwaltung 
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Die Annahme und der Einsatz von Kreditkarten wurde mit Schreiben vom 23. Juni 1999 - II A 6  
- H 2100 - 19/99 I - geregelt. Dieses Schreiben hebe ich mit sofortiger Wirkung auf. 
 
Allgemein sind bei Kartenzahlungen (Ausgabe- und Einnahmeseite) die Grundsätze der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit zu beachten. 
 
Ob und inwieweit Kreditkarten bei der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln eingesetzt werden 
können, entscheidet die zuständige oberste Bundesbehörde eigenverantwortlich im Rahmen ihrer 
Bewirtschafterbefugnis. 
 
Im Auftrag 
Mießen  Beglaubigt 
 
 Angestellte 
 
 
 
 
 


